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Wortlaut der Kleinen Anfrage 2645 vom 21.11.2008:

Hinweisschilder an Autobahnen

An der Bundesautobahn A10 stehen unmittelbar neben der Fahrbahn weiße Hinweisschilder, die auf das 
„Resort Schwielowsee“ aufmerksam machen. Bei dem „Resort Schwielowsee“ handelt es sich um einen 
mittelgroßen Beherbergungsbetrieb, der ca. 15 km von der Autobahn entfernt ist. In der Regel wird nur 
auf touristische Höhepunkte und ganze Reiseregionen an den Bundesautobahnen hingewiesen. 

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann ist die Genehmigung zum Aufstellen der Schilder mit der Aufschrift „Resort 
Schwielowsee“ an der Autobahn erteilt worden?

2. Wer hat die Genehmigung zur Aufstellung der Hinweisschilder erteilt?
3. Welche Gründe sprachen für das Aufstellen der Hinweisschilder?
4. Wer hat das Aufstellen der Hinweisschilder in Auftrag gegeben und die Kosten dafür 

übernommen?
5. Wie hoch sind die Kosten für die Hinweisschilder in der Anschaffung, Aufstellung und in der 

Instandhaltung?
6. Welche Kriterien müssen Einrichtungen erfüllen, um ebenfalls an der Autobahn 

Hinweisschilder aufstellen zu lassen?  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Infrastruktur und Raumordnung die Kleine 
Anfrage wie folgt:

Frage 1: 

Wann ist die Genehmigung zum Aufstellen der Schilder mit der Aufschrift „Resort  Schwielowsee“ an der 
Autobahn erteilt worden?
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Zu Frage 1:

Die Genehmigung zum Aufstellen der Hinweisschilder ist am 19.08.2005 erteilt worden.

Frage 2:

Wer hat die Genehmigung zur Aufstellung der Hinweisschilder erteilt?

Zu Frage 2:

Die Genehmigung zur Aufstellung der Hinweisschilder hat das Ministerium für Infrastruktur und 
Raumordnung (MIR) erteilt.

Frage 3:

Welche Gründe sprachen für das Aufstellen der Hinweisschilder?

Zu Frage 3:

Schon seinerzeit war absehbar, das sich das „Resort Schwielowsee“ zu einem wichtigen Tagungs- und 
Kongresszentrum mit teilweise internationalem Charakter entwickeln wird. Die Auslastung konnte bereits 
2004 auf Gutachtenbasis nachgewiesen werden. Über die vorhandene wegweisende Beschilderung, 
konnte das „Resort Schwielowsee“ nicht gefunden werden. „Gemeinde Schwielowsee“ ist ein fiktiver 
Gemeindename ohne sachlich örtlichen Bezug. Da von einem besonders starken auswärtigen Zielverkehr 
ausgegangen wurde, war die gezielte Verkehrslenkung über die AS Glindow notwendig. Damit konnten 
die Verkehrsströme aus dem Norden und Westen bewusst von der Autobahn auf eine Strecke mit 
ausreichender Kapazität geführt werden. Die Ortsdurchfahrt Ferch konnte den auswärtigen Verkehr 
wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht aufnehmen. Um starke Sucherverkehre in der Region zu 
vermeiden, wurde von der Möglichkeit einer gezielten Verkehrsführung Gebrauch gemacht.

Frage 4:

Wer hat das Aufstellen der Hinweisschilder in Auftrag gegeben und die Kosten dafür übernommen?

Frage 5:

Wie hoch sind die Kosten für die Hinweisschilder in der Anschaffung, Aufstellung und in der 
Instandhaltung?

Zu Frage 4 und 5:

Die Aufstellung der Hinweisschilder erfolgte durch die Vertragsfirma Dambach-Werke GmbH im Auftrag 
des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg (LS) Niederlassung Autobahn. Die Schilder wurden am 
06.10.2005 gestellt. Die Rechnungslegung erfolgte durch die Firma direkt an den Antragsteller, „Theodor 
Fontane Besitz & Betriebs GmbH“ , Jägerallee 38 in Potsdam. 

Frage 6:

Welche Kriterien müssen Einrichtungen erfüllen, um ebenfalls an der Autobahn Hinweisschilder aufstellen 
zu lassen?  



Zu Frage 6: 

Die Anordnung von zielführenden Hinweisschildern beruht ausschließlich auf verkehrlichen Kriterien. 
Demnach stehen Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs im Vordergrund. Verkehrszeichen dürfen daher 
nur dort angeordnet werden, wo dies aus Gründen der Verkehrslenkung zur Vermeidung von intensiven 
Suchverkehren, aus Gründen der Stauvermeidung bei Überlastungsgefahren oder aus 
Sicherheitsgründen, soweit auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine das allgemeine Risiko 
überschreitende Gefahrenlage besteht, zwingend erforderlich ist. Rechtsgrundlage bilden § 45 (9) 
Straßenverkehrsordnung (StVO) und die Richtlinien für die Wegweisende Beschilderung.
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